
(Bewerbungsbedingungen)

Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben!

Bewerbungsbedingungen
für die Vergabe von Leistungen

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüglich
den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, per E-Mail oder per Telefax darauf
hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigenWettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Es ist an der dafür
vorgesehenen Stelle zu unterschreiben.

3.2 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Eine selbst gefertigteKopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen. Das vom Auftraggeber verfassteLeistungsverzeichnis ist allein verbindlich.

3.3 Das Angebot muss vollständig sein.
Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben
enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.
Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.
Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig.
Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der Multiplikation vonMengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend.

3.4 Die Preise sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung desgeltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.
Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese im Angebotsschreiben an der
bezeichneten Stelle anzuführen. Preisnachlässe mit Bedingung für die Zahlungsfrist (Skonti) werden
nicht gewertet, werden aber im Falle der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote oder Anderungsvorschläge

4.1 Nebenangebote können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie in der Bekanntmachung oder in den
Vergabeunterlagen ausdrücklich zugelassen wurden. Ein Nebenangebot muss als solches deutlich
gekennzeichnet sein.

4.2 Der Bieter hat die in einem Nebenangebote enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung
abzugeben,
— in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
— in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte
Vertreter bezeichnet ist,
— dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich
vertritt,
— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.2 Beim Nichtoffenen Verfahren und bei Beschränkter Ausschreibung werden Angebote von
Bietergemeinschaften,
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern
gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kosten
Der für die Vergabeunterlagen bezahlte Betrag wird nicht erstattet.
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